
STEUERNEWS 1/2016 

   

 

 
Seite 1 

 
  

 
Inhalt 

1 DIE WICHTIGSTEN ARBEITSRECHTLICHEN ÄNDERUNGEN AB 2016 ........................................ 1 

2 AKTUELLES AUS DER UMSATZSTEUER .............................................................................................. 2 

3 FERIENJOBS:  WAS DÜRFEN KINDER STEUERFREI VERDIENEN? .............................................. 2 

4 ERTRAGSTEUERLICHE NEUERUNGEN BEI GRUNDSTÜCKEN ..................................................... 3 

5 SPLITTER ....................................................................................................................................................... 5 

6 HANDWERKERBONUS AB 1. JUNI 2016 .................................................................................................. 7 

7 BETRIEBSURLAUB: ..................................................................................................................................... 7 

 

1 Die wichtigsten arbeitsrechtlichen Änderungen ab 2016 

 

 Arbeitsvertragsrecht 
- Bereits seit 2015 entfällt die Verpflichtung zur Aufzeichnung der Ruhepausen der Arbeitnehmer, wenn 

in schriftlichen Einzelvereinbarungen mit jedem Arbeitnehmer entweder der Beginn und das Ende der 
Ruhepausen festgelegt werden oder es dem Arbeitnehmer überlassen wird, innerhalb eines festge-
legten Zeitraums die Ruhepausen zu nehmen. 

- In den seit 1.1.2016 auszustellenden Dienstzetteln muss die Höhe des Grundlohns bzw Grundgehalts 
ausgewiesen werden. Ein Verweis auf das kollektivvertragliche oder gesetzliche Entgelt ist nicht aus-
reichend. Jede Änderung des Grundgehalts bzw des Grundlohns ist dem Arbeitnehmer unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Eine derartige Meldung kann aber dann unterbleiben, wenn die Änderung eine 
Folge von dienstzeitabhängigen Vorrückungen in derselben Verwendungsgruppe lt Kollektivvertrag 
ist. 

- Bei sogenannten All-In-Verträgen muss auch das Grundgehalt im Arbeitsvertrag oder im Dienstzettel 
gesondert ausgewiesen werden. Fehlt diese Angabe, gilt der angemessene Ist-Grundlohn als verein-
bart. Damit soll die Transparenz bei All-In-Verträgen verbessert werden. Der Ist-Grundlohn ist Grund-
lage für die Abgeltung zeitbezogener Entgeltbestandteile. 

- Konkurrenzklauseln sind nur mehr bei Arbeitnehmern zulässig, deren letztes Monatsentgelt über 
dem 20-fachen der täglichen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage liegt. Im Jahr 2016 entspricht dies ei-
nem Bruttomonatsentgelt iHv € 3.240,00. Sonderzahlungen sind bei der Bemessung des maßgebli-
chen Entgelts außer Acht zu lassen. Eine vereinbarte Konventionalstrafe darf höchstens sechs Netto-
monatsentgelte (ohne Sonderzahlungen) betragen. Konventionalstrafen unterliegen dem richterlichen 
Mäßigungsrecht. 

- Ausbildungskosten dürfen vom Arbeitgeber nur mehr innerhalb von vier Jahren zurückgefordert wer-
den (bislang fünf Jahre). Dabei ist der Rückforderungsbetrag monatlich zu aliquotieren. In besonderen 
Fällen darf aber nach wie vor eine achtjährige Rückforderungsfrist vereinbart werden. 

- Jeder Arbeitnehmer hat nunmehr einen einklagbaren Anspruch auf Übermittlung einer schriftlichen, 
übersichtlichen, nachvollziehbaren und vollständigen Abrechnung für jede Entgeltzahlungsperiode. 
Ferner hat jeder Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Kopie der Anmeldung bei der Sozialversiche-
rung auszuhändigen. 

 

 Arbeitszeitrecht 
- Wenn ein Arbeitgeber eine Stelle mit höherem Arbeitszeitausmaß ausschreibt, ist er verpflichtet, 

diese Stelle zunächst seinen Teilzeitbeschäftigen anzubieten. 
- In Gastgewerbebetrieben kann unter bestimmten Voraussetzungen die tägliche Ruhezeit im Kollek-

tivvertrag verkürzt werden. 
- Bei Jugendlichen ab dem 17. Lebensjahr kann die tägliche Höchstarbeitszeit auf zehn Stunden durch 

passive Reisezeiten ausgedehnt werden. 
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 Schrittweise Senkung der Lohnnebenkosten 

 bisher 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 

IESG-Beitrag 0,45% 0,35%   

Dienstgeberbeitrag (FLAG-Beitrag) 4,5% 4,5% 4,1% 3,9% 

Nachschichtschwerarbeits-Beitrag 3,7% 3,4%   

 
 
 

2 Aktuelles aus der Umsatzsteuer 

 

 Fotobüchern mit 20% Umsatzsteuer ab 1.4.2016 
Aufgrund einer Durchführungsverordnung (EU) zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte No-
menklatur sind Fotobücher aus Papier nicht mehr als Bücher, sondern unter Fotografien einzureihen. 
Dies wird damit begründet, dass Fotobücher nicht vorwiegend zum Lesen bestimmt sind, auch wenn 
gelegentliche Kurztexte bei den Fotos zur Erläuterung von Aktivitäten, Veranstaltungen oder abgebildeten 
Personen vorkommen. Wie das BMF nun mitteilt, können die Ausführungen in Rz 1173a der Umsatz-
steuerrichtlinien, wonach der ermäßigte Steuersatz für Bücher von 10% gilt, nicht mehr aufrechterhal-
ten werden. Seit 1.4.2016 unterliegen Fotobücher daher dem Umsatzsteuersatz von 20%. 
 

 Beherbergung mit 13% Umsatzsteuer ab 1.5.2016 
Für die Beherbergung in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen sowie für die Vermietung (Nut-
zungsüberlassung) von Grundstücken zu Campingzwecken gilt ab 1.5.2016 der Steuersatz von 13% statt 
bisher 10%. Im Rahmen der Übergangsregelung kann der 10%-ige Steuersatz beibehalten werden, wenn  

- eine Buchung und An- oder Vorauszahlung vor dem 1.9.2015 getätigt und  
- der Umsatz zwischen dem 1.5.2016 und dem 31.12.2017 ausgeführt wird. 

Die Neuregelung gilt nicht für die Vermietung zu Wohnzwecken. Hier bleibt der Steuersatz weiterhin mit 
10%. Der Unterschied zwischen diesen beiden Leistungen besteht in erster Linie darin, dass unter der  
Beherbergung nicht nur die reine Überlassung von Räumlichkeiten verstanden wird, sondern auch ge-
wisse zusätzliche Leistungen wie zB Reinigung der Zimmer inkludiert sind. 
 

 Theater und Museen mit 13% Umsatzsteuer ab 1.5.2016 
Für Umsätze im Zusammenhang mit dem Betrieb von Theater, Musikaufführungen, Museen, botanischen 
oder zoologischen Gärten und Naturparks gilt ab 1.5.2016 ebenfalls der Steuersatz von 13% statt bisher 
10%. Auch hier gilt eine Übergangsregelung, wonach für jene Umsätze, für die vor dem 1.9.2015 eine 
An- oder Vorauszahlung getätigt wurde und die zwischen dem 1.5.2016 und dem 31.12.2017 ausgeführt 
werden, weiterhin 10% Umsatzsteuer anfällt. 
 

3 FERIENJOBS:  Was dürfen Kinder steuerfrei verdienen? 

 
Die alljährlich Frage, wieviel Kinder in den Ferien verdienen dürfen, ohne dass deren Eltern Gefahr laufen, 
die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag zu verlieren, soll in folgender Übersicht beantwortet 
werden: 

 Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres dürfen ganzjährig beliebig viel verdienen, ohne 
dass bei den Eltern die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag gefährdet sind.  

 Kinder über 19 Jahre müssen darauf achten, dass das nach dem laufenden Einkommensteuertarif zu 
versteuernde Jahreseinkommen (nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, 
Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) 10.000 € nicht überschreitet, um die Familien-
beihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu verlieren. Dies gilt unabhängig davon, ob das Einkom-
men in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird.  
Das bedeutet, dass das Kind umgerechnet Gehaltseinkünfte von insgesamt bis zu brutto rd 12.400 € 
pro Jahr (Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen unter Berücksichtigung von SV-Beiträgen bzw Werbungs-
kosten- und Sonderausgabenpauschale) bzw einschließlich der Sonderzahlungen brutto rd 14.500 
€ pro Jahr verdienen kann, ohne dass die Eltern um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag 
bangen müssen. Sollte das zu versteuernde Einkommen des Kindes 10.000 € überschreiten, wird die 
Familienbeihilfe nur um den übersteigenden Betrag vermindert und ist zurückzuzahlen. 
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Beispiel: Ein Student hat am 10.6.2015 das 19. Lebensjahr vollendet. Daher ist im Jahr 2016 erstmals 
das Einkommen des Kindes relevant. Beträgt das steuerpflichtige Einkommen im Jahr 2016 zB 10.700 €, 
wird die Familienbeihilfe nur mehr um 700 € gekürzt. 
 
TIPP: Zu beachten ist, dass für die Beurteilung, ob Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag zustehen, 
sämtliche der Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte herangezogen werden. Daher sind bei-
spielsweise auch Vermietungseinkünfte oder Sonstige Einkünfte zu berücksichtigen. Nur Lehrlingsentschädi-
gungen, Waisenpensionen sowie einkommensteuerfreie Bezüge und endbesteuerte Einkünfte bleiben au-
ßer Ansatz. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir noch auf folgende Besonderheiten aufmerksam machen: 

 Ein zu versteuerndes Einkommen, das in Zeiträumen erzielt wird, für die kein Anspruch auf Fami-
lienbeihilfe besteht (zB bei vorübergehender Einstellung der Familienbeihilfe, weil die vorgesehene 
Studienzeit in einem Studienabschnitt abgelaufen ist), ist konsequenter Weise nicht in die Berechnung 
des Grenzbetrages einzubeziehen.  

 Nicht ungefährlich ist es, wenn die Eltern den zu hohen Verdienst ihres Kindes nicht pflichtgemäß dem 
Finanzamt melden. Wer eine solche Meldung unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rückforderung der Fa-
milienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages auch eine Finanzstrafe!  

 
Für den Ferialpraktikanten selbst ist noch Folgendes zu beachten: 
Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von 415,72 € (Wert 2016) fallen wegen geringfügiger Beschäf-
tigung keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der Monatsbezug über dieser Grenze, 
werden dem Kind die vollen SV-Beiträge abgezogen. Allerdings kann es bei niedrigen Einkünften bei der 
Veranlagung zu einer SV-Rückvergütung (auch als „Negativsteuer“ bezeichnet) kommen. Danach können 
50% der SV-Beiträge bis max 400 € (500 € mit Pendlerpauschale) vom Finanzamt vergütet werden.  
Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen, bei denen vom Auftraggeber 
kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss ab einem Jahreseinkommen (Bruttoeinnahmen abzü-
glich der mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) von 11.000 € für das betreffende Jahr eine Einkom-
mensteuererklärung abgegeben werden. Eine Ferialbeschäftigung im Werkvertrag bzw freien Dienstver-
trag unterliegt grundsätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 20%). Umsatzsteuerpflicht besteht jedoch 
erst ab einem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklusive 20% Umsatzsteuer) von mehr als 36.000 € (bis 
dahin gilt die unechte Steuerbefreiung für Kleinunternehmer). Eine Umsatzsteuererklärung muss ebenfalls 
ab Umsätzen von 30.000 € netto abgegeben werden.  
 

4 Ertragsteuerliche Neuerungen bei Grundstücken 

 
Die Steuerreform 2015/2016 brachte bei der Abschreibung von Immobilien eine Reihe von Änderungen. 
In der sogenannten Grundanteilverordnung 2016 und einer BMF-Info zu den ertragsteuerlichen Änderun-
gen im Zusammenhang mit der Besteuerung von Grundstücken und Kapitalvermögen durch das Steuer-
reformgesetz 2015/16 wurden nunmehr Details zur Vorgangsweise bei den Änderungen veröffentlicht.  
 

4.1 Laufende Abschreibung 

Für betrieblich genutzte Betriebsgebäude gilt für im Jahr 2016 beginnende Wirtschaftsjahre ohne 
Nachweis der Nutzungsdauer ein einheitlicher Abschreibungssatz von bis zu 2,5% (statt bisher 2%, 
2,5% oder 3%). Bei Gebäuden, die für Wohnzwecke überlassen werden, kommt sowohl im betrieblichen 
Bereich als auch bei der reinen Vermietung ein Abschreibungssatz von 1,5% zur Anwendung. Bei 
einem gemischt genutzten Gebäude im betrieblichen Bereich sind die Gebäudeteile im Verhältnis der 
Nutzfläche für die AfA-Bemessung aufzuteilen, außer die zu Wohnzwecken überlassenen Teile betragen 
weniger als 10% der Nutzfläche.  Eine Überlassung zu Wohnzwecken liegt jedenfalls bei einer längerfris-
tigen Überlassung von Wohnraum von mindestens drei Monaten vor. Der Nachweis einer kürzeren Nut-
zungsdauer ist weiterhin möglich. Bei Zinshäusern, die vor 1915 erbaut wurden, kann weiterhin ein AfA-
Satz von 2% angewendet werden. Für Gebäude in Leichtbauweise können ebenfalls höhere AfA-Sätze 
herangezogen werden. 

Der neu anzuwendende Abschreibungssatz ist von der ursprünglichen Bemessungsgrundlage zu berech-
nen. Vereinfacht kann er auch wie folgt ermittelt werden: Kürzung des bisherigen AfA-Betrages um 1/6 
(bei bisheriger 3%iger Abschreibung) oder Erhöhung um 1/4 (bei bisheriger 2%iger Abschreibung).  
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4.2 Ermittlung des Grundanteils 

Ab 1.1.2016 ist im außerbetrieblichen Bereich der Grundanteil grundsätzlich mit 40 % der Anschaffungs-
kosten (bisher üblicherweise 20 %) anzusetzen. Damit erfolgte eine massive Kürzung der potentiellen 
Abschreibungsbasis. Zur Berücksichtigung unterschiedlicher örtlicher und baulicher Verhältnisse wurden 
jedoch im Verordnungsweg abweichende Regelungen getroffen.  Gemäß der GrundanteilV ist ohne 
Nachweis (zB durch Gutachten, Gegenstand abgabenbehördlicher Prüfungsmaßnahmen) der Grundan-
teil nunmehr im Detail wie folgt zu ermitteln: 

 20% Grundanteil / 80% Gebäudeanteil: 

bei Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern, wenn der durchschnittliche Quadratmeter-

preis für baureifes Land weniger als 400 € beträgt 

 30% Grundanteil / 70% Gebäudeanteil:  

bei Gebäuden mit mehr als 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten in 

o Gemeinden, in denen der durchschnittliche Quadratmeterpreis für baureifes Land min-

destens 400 € beträgt ODER 

o Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern  

 40% Grundanteil / 60% Gebäudeanteil:  

bei Gebäuden mit bis zu 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten in 

o Gemeinden, in denen der durchschnittliche Quadratmeterpreis für baureifes Land min-

destens 400 € beträgt ODER 

o Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern  

Grundanteil Einwohner/Gemeinde  
EUR/m² für bau-
reifes Land 

 
Wohn-/ 
Geschäfts-einhei-
ten 

20% weniger als 100.000 UND weniger als 400   

30% zumindest 100.000  ODER zumindest 400 UND mehr als 10 

40% zumindest 100.000  ODER zumindest 400 UND bis zu 10 

 
Beispiel: Bei einem Zinshaus in Wien mit 20 Wohnungen muss man 30% Grundanteil ausscheiden. 
 
Derzeit haben folgende Gemeinden mindestens 100.000 Einwohner: Wien, Graz, Linz, Salzburg, Inns-
bruck. 

Unter baureifem Land werden als Bauland gewidmete und voll aufgeschlossene unbebaute Grundstücke 
verstanden. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise sind anhand eines Immobilienpreisspiegels 
glaubhaft zu machen. Eine Geschäftseinheit liegt jedenfalls pro angefangenen 400 m Nutzfläche vor. 

Für zum 1.1.2016 bereits vermietete Grundstücke ist auf die Verhältnisse zum 1.1.2016 abzustellen. Wei-
chen die tatsächlichen Verhältnisse jedoch erheblich (dh um zumindest 50 %) von den ermittelten pau-
schalen Werten ab, so ist der Grundanteil nicht nach der GrundanteilV zu ermitteln. 

Nach wie vor ist es aber möglich, den Grundwert durch ein Sachverständigengutachten nachzuweisen 
oder den Grundwert durch eine Berechnung nach der Grundstückswertverordnung glaubhaft zu machen.  

Die neuen pauschalen Aufteilungsverhältnisse sind erstmalig bei der Veranlagung für das Jahr 2016 an-
zuwenden. Wurde vor 2016 ohne Nachweis eines anderen Aufteilungsverhältnisses (zB Gutachten, aus-
drücklicher Gegenstand abgabenbehördlicher Prüfungsmaßnahmen) von Grund und Boden und Ge-
bäude eine davon abweichende pauschale Aufteilung vorgenommen, sind die fortgeschriebenen An-
schaffungskosten des Gebäudes und die Anschaffungskosten des Grund und Bodens mit Wirkung ab 
1.1.2016 entsprechend der GrundanteilV anzupassen.  Dafür sind die fortgeschriebenen Anschaffungs-
kosten des Gebäudes im Verhältnis der vorgesehenen oder im Jahr 2016 nachgewiesenen Aufteilung zu 
der ursprünglich angewendeten Aufteilung abzustocken und auf die Anschaffungskosten von Grund und 
Boden zu übertragen. Die Absetzung für Abnutzung ist entsprechend anzupassen. 

Beispiel: Im Jahr 2006 wurde ein bebautes Grundstück mit den Anschaffungskosten von 1.000.000 € 
erworben. 80% wurden dem Gebäude (800.000 €) und 20% dem Grund und Boden (200.000 €) zugeord-
net. Für das Gebäude wurde bis 2016 eine AfA von 12.000 € geltend gemacht (1,5% von 800.000 €). Der 
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Restbuchwert des Gebäudes beträgt daher zum 31.12.2015 680.000 € (= 800.000 € abzüglich 12.000 € 
für 10 Jahre). 

Ab 2016 ändert sich ohne Nachweis eines abweichenden Verhältnisses das Aufteilungsverhältnis von 
Gebäude zu Grund und Boden von 80:20 zu 60:40. Die Bemessungsgrundlage für die AfA sind daher 
600.000 €. Die AfA beträgt daher 9.000 € p.a. 

Vom Restbuchwert des Gebäudes (fortgeschriebene Anschaffungskosten) zum 31.12.2015 in Höhe von 
680.000 € sind zum 1.1.2016 25% den Anschaffungskosten des Grund und Bodens zuzuschlagen. Auf 
Grund und Boden entfallen Anschaffungskosten in Höhe von 370.000 € (200.000 € plus 25% von 680.000 
€, ds 170.000 €). Die fortgeschriebenen Anschaffungskosten des Gebäudes betragen daher 510.000 € 
(680.000 € minus 170.000 €) und reduzieren sich um die jährliche AfA von 9.000 €. 

Sind in Fällen, in denen in der Vergangenheit der Gebäudeanteil pauschal angesetzt wurde (mit beispiels-
weise 80% der Anschaffungskosten des bebauten Grundstückes), nachträgliche Herstellungsaufwendun-
gen angefallen, sind diese Aufwendungen bei der „Überführung“ des Aufteilungsverhältnisses mangels 
Grundanteils auszuscheiden. 
 
2.3  Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen 
Die Verteilungszeiträume von Instandsetzungsaufwendungen bzw wahlweise von Instandhaltungsauf-
wendungen werden ab 2016 von 10 auf 15 Jahre verlängert. Die Verlängerung gilt auch für bereits lau-
fende Zehntelabsetzungen für Instandsetzungsaufwendungen. Freiwillig in der Vergangenheit begon-
nene Zehntelabsetzungen (zB zur Vermeidung eines ansonsten nicht ausgleichbaren Verlustes) laufen 
aber unverändert weiter. 
 
2.4  Inflationsabschlag 
Bei Veräußerung von Grund und Boden darf ab 1.1.2016 (bzw in Wirtschaftsjahren, die nach dem 
31.12.2015 enden) kein Inflationsabschlag mehr berücksichtigt werden.  
 

5 Splitter 

 
 

 Einfrieren der Richtwerte für Mieten  
Unter der klingenden Bezeichnung „2. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz“ hat der Gesetzgeber 
die mit 1.4.2016 vorgesehene Indexanpassung der mietrechtlichen Richtwerte wieder einmal sistiert. Auf 
Grund dieser Gesetzesänderung gelten die bisherigen Richtwerte unverändert bis zum 31.3.2017 weiter. 
Die bereits seit 1.4.2014 anwendbaren Richtwerte je m² Wohnnutzfläche (Werte in €) betragen daher 
weiterhin: 
 

Burgenland Kärnten NÖ OÖ Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien 

4,92 6,31 5,53 5,84 7,45 7,44 6,58 8,28 5,39 

 
Die nächste Erhöhung der Richtwerte soll plangemäß mit 1.4.2017 und dann wieder alle zwei Jahre er-
folgen. Die Richtwerterhöhung per 1.4.2017 wird dann auf Basis der Veränderung des Durchschnitts des 
Jahres 2013 zum Durchschnitt des Jahres 2016 des VPI 2013 errechnet werden – wenn dem Gesetzge-
ber bis dahin nicht was Anderes in den Sinn kommt. 
 

 Spendenabsetzbarkeit für Kunst- und Kultureinrichtungen ab 1.1.2016 
Mit dem Gemeinnützigkeitsgesetz 2015 wurde der Kreis der steuerlich begünstigten Spendenempfänger 
auf Körperschaften, die der österreichischen Kunst und Kultur dienende künstlerische Aktivitäten entfalten 
und durch die öffentliche Hand gefördert werden, ausgeweitet. Absetzbar sind seit 1.1.2016 Geld- und 
Sachspenden an bestimmte Kunst- und Kultureinrichtungen, die zum Zeitpunkt der Zuwendung auf 
der dafür vorgesehenen Liste auf der Homepage des BMF eingetragen sind. 

 

 VwGH bestätigt: Auszahlung eines Pflichtteils durch Privatstiftung unterliegt nicht der KESt 
Das Bundesfinanzgericht (BFG) hat bereits im Jahr 2014 die Meinung der Finanzverwaltung verworfen 
und entschieden, dass der auf Grund eines gerichtlichen Vergleichs von der Privatstiftung bezahlte 
Pflichtteil keine KESt-pflichtige Zuwendung an den Pflichtteilsberechtigten darstellt, da die Zahlung nicht 
auf stiftungsrechtlichen Grundlagen beruht. Der Anspruch der Erben besteht unabhängig von ihrer Stel-
lung gegenüber der Privatstiftung. Es fehlt jedenfalls eine - für eine Qualifikation als Stiftungszuwendung 
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erforderliche - von den Organen der Privatstiftung gewollte Bereicherung des Empfängers. Der VwGH 
hat nun bestätigt, dass die Auszahlung des Pflichtteilsanspruches keine KESt-pflichtige Zuwendung ist. 
Dieses Erkenntnis ist nicht zuletzt in Hinblick auf die mit 1.1.2017 in Kraft tretende Erbrechtsreform von 
größter Bedeutung, da ja in Zukunft alle Vermögenszuwendungen an eine Stiftung als anrechnungspflich-
tige Schenkungen zu werten sind und damit die Stiftungen viel häufiger Pflichtteilszahlungen leisten wer-
den müssen. 
 

 VfGH lehnt Beschwerde gegen „nutzlose“ Sozialversicherung ab 
Viele Pensionsbezieher ärgern sich darüber, wenn sie für eine Nebentätigkeit zusätzlich Sozialversiche-
rungsbeiträge (insbesondere für die Pensionsversicherung) bezahlen müssen. Dass dies rechtens ist, hat 
der VfGH jüngst wieder bestätigt, und zwar auch dann, wenn nach menschlichem Ermessen dadurch kein 
zusätzlicher Pensionsanspruch erworben werden kann. Nach Ansicht des VfGH ist die Einbeziehung in 
die Pflichtversicherung bei Zugehörigkeit zur betreffenden Risikogemeinschaft verfassungsrechtlich un-
bedenklich, unabhängig davon, ob für den Einzelnen daraus Vorteile im Sinne von Pensionsleistungen 
entstehen.  
 

 VwGH zu Schwarzlohnvereinbarungen (Rechtslage bis 2010)  
 
Nach Ansicht des VwGH ist bei Schwarzlohnzahlungen an Arbeitnehmer grundsätzlich keine Netto-
lohnvereinbarung zu unterstellen. Bei einem steirischen Fußballverein wurden Spielern und Trainern 
neben den laufenden Gehältern in „Side Lettern“ vereinbarte Handgelder, Punkte- und Aufstiegsprä-
mien bezahlt. Im Rahmen einer GPLA-Prüfung war strittig, ob diese Schwarzzahlungen als Nettogeh-
älter angesehen und auf Bruttogehälter hochgerechnet werden müssen oder nicht. Der VwGH teilte 
in seinem Judikat die Ansicht des OGH, wonach bei Einigkeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer über 
Schwarzzahlungen ohne Berechnung und Abfuhr von Abgaben, diese nicht als Nettolohnvereinba-
rungen zu beurteilen sind, da in diesem Fall ein Verpflichtungswille des Arbeitgebers, diese Abgaben 
zu tragen, nicht angenommen werden könne. Der VwGH verweist auch auf die ständige Rechtspre-
chung des OGH, wonach der Arbeitgeber bei der Abfuhr der vom Arbeitnehmer einbehaltenen Lohn-
steuer eine fremde Schuld iSd § 1358 ABGB bezahlt, für die er persönlich haftet. Wenn er daher 
wegen zu wenig bezahlter Lohnsteuer in Anspruch genommen wird, tritt er gem § 1358 ABGB inso-
weit in die Rechte des Gläubigers ein und ist zivilrechtlich befugt, vom Arbeitnehmer den Ersatz der 
bezahlten Schuld zu fordern, sodass im Ergebnis dem Arbeitnehmer, dem ein Betrag ohne Abzug 
der darauf entfallenden Lohnsteuer ausgezahlt wurde, nur der Nettobetrag (nach Abzug der darauf 
entfallenden Lohnsteuer) verbleiben würde.  

Dieses Erkenntnis hat jedoch nur für Zeiträume bis 2010 Bedeutung. Mit dem Betrugsbekämpfungs-
gesetz 2010 hat sich mit Wirkung ab 1.1.2011 die Rechtslage jedoch verändert. Wird ein Dienstver-
hältnis nicht ordnungsgemäß bei der Sozialversicherung angemeldet und keine Lohnsteuer einbehal-
ten, gilt eine Nettolohnvereinbarung als vereinbart und der Arbeitnehmer kann für die nicht einbehal-
tene Lohnsteuer auch direkt in Anspruch genommen werden.  
 

 VwGH zur Finanzierungsfreiheit mittels atypisch stiller Einlagen 
 
Vor kurzem hat sich der VwGH mit der Frage beschäftigt, ob die Einlage der Gesellschafter einer 
GmbH als atypisch stille Einlage oder als verdeckte Einlage in die GmbH zu beurteilen ist. Er ist dabei 
zum Schluss gekommen, dass eine parallele oder proportionale Beteiligung der GmbH-Gesellschaf-
ter als atypisch stille Gesellschafter an der GmbH fremdüblich sein kann und daher die Annahme 
einer verdeckten Einlage nicht rechtfertigen kann. Der VwGH hat weiters festgehalten, dass auch aus 
dem Verhältnis der Kapitalausstattung der GmbH zu den stillen Einlagen keine Fremdunüblichkeit 
abgeleitet werden kann, weil es bei der GmbH kein betriebswirtschaftlich gebotenes (Mindest-)Eigen-
kapital gibt. Auch ist es nach Ansicht des VwGH bei der Rechtsform der GmbH & Still geradezu üblich, 
dass sich ein Großteil des (steuerlichen) Eigenkapitals nicht in der GmbH, sondern in der Personen-
gesellschaft befindet. Auch eine Rangrücktrittserklärung der stillen Gesellschafter schadet steuerlich 
nicht. Der VwGH stützt die steuerliche Einordnung der atypisch stillen Gesellschaft als Mitunterneh-
merschaft gerade darauf, dass der Stille etwa die Position des Kommanditisten bei der KG hat. Die 
Kommanditisten einer KG haben nämlich von vornherein diesen Nachrang. 
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5.1 Ende der Schonfrist für Registrierkassenpflicht 

Die erlassmäßig vom BMF eingeräumte Übergangsperiode, wonach bei Nichterfüllung der Registrier-
kassen- und Belegerteilungspflicht aus besonderen Gründen (wie zB zeitliche Lieferverzögerung oder 
Engpässe bei der Einschulung durch den IT-Fachmann) von finanzstrafrechtlichen Konsequenzen abzu-
sehen ist, läuft mit Ende Juni 2016 ab. 
 

6 Handwerkerbonus ab 1. Juni 2016  

 
Der Handwerkerbonus, der bereits 2014 und 2015 gewährt wurde, erfährt nun eine Neuauflage. Privat-
personen (sowohl Eigentümer als auch Mieter) können für ab dem 1. Juni 2016 von gewerbeberechtig-
ten Handwerkern erbrachte Leistungen, die den eigenen Wohnbereich im Inland betreffen, eine Förde-
rung in Höhe von 20% beantragen. Der Antrag kann ab 1. Juli 2016 bei den Bausparkassen eingereicht 
werden, die maximal förderbaren Kosten pro Jahr betragen netto 3.000 €. Damit erhält jeder Förderungs-
werber bis zu 600 € pro Jahr, was genau dem Umsatzsteuerbetrag entspricht. Der Fördertopf ist für 2016 
mit 20 € Mio limitiert. Bei entsprechendem Wirtschaftswachstum ist der gleiche Betrag auch für 2017 
geplant 
 

7 Betriebsurlaub: 

 

Vom 18.7.2016 bis zum 22.7.2016 und vom 22.8.2016 bis zum 24.8.2016 befinden wir 
uns in Urlaub !  
 
Sollte in dieser Zeit ein Dienstnehmer bei der Gebietskrankenkasse anzumelden sein, dann bitte 
ich Sie die „Mindestangabenmeldung“ (siehe Beilage) zu verwenden. 

 


